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Jer I@adag@glsehe ,]@e@bachter im Kanten Ziirich.

Mitteilungen des Kantonalen Lehrervereins.
Beilage zur ,,Bechweizerisehen Tehrerzeifung’.

2. Jahrgang. No. 10. 12. September 1908.
Inhalt: Zur Initiative «Gujer-Ohringen». — Zur Neubearbeitung des Lehr- und Lesebuches fiir die VIL und VIIL Klasse. —
Zum Ausbau der ziircherischen Sekundarschule. — Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein. :

Zur Initiative ,Gujer-Ohringen®.

W¢. Nachdem in Nr. 8 des Pid. Beob. die Initiative
Gujer mit Begriindung durch den Initianten den Lesern zur
Kenntnis gebracht worden ist, diirfte es wohl an der Zeit
sein, den erwihnten Gesetzesvorschlag vom Standpunkt des
" Lehrers aus etwas zu beleuchten.

Seit der Eingabe des Z. K. L.-V. an den Erziehungsrat
vom 16. Mirz a. c., in der die von der Lehrerschaft ge-
wiinschten Grundsitze fiir ein neues Besoldungsgesetz der
Erziehungsbehdrde zur Kenntnis gebracht wurden, ist Ruhe
im Lande. Wir wissen vorldufig nicht, was der Hr. Erziehungs-
direktor damit anzufangen gedenkt; wir wissen nicht, ob er
auf unsere Grundsitze einzugehen fiir méoglich hilt, oder ob
er eine Regulierung der Besoldungen auf alter Basis vor-
nehmen will. Da auf einmal fillt in diese tiefe Stille, die
auch nicht durch eine Mitteilung betreffend Gewihrung von
Teuerungszulagen unterbrochen worden ist, die J. G.;  sie
wird von den Blittern abgedruckt, von den meisten ohne
weitere Bemerkungen und vom Kantonsrat dem Regierungs-
rat iiberwiesen, und tiefe Stille herrscht wieder wie zuvor.

- Wie stellt sich nun die Lehrerschaft zu der Initiative?
Wir begrﬁssen sie als ‘einen Vorstoss zur Besserstellung und
zwar einen Vorstoss vom Lande her aus vorwiegend bauer-
lichen Kreisen. Aber die Sachlage erheischt, dass die Lehrer-
schaft auch zu den einzelnen Punkten Stellung nehme, damit
sie gewappnet ist, wenn die Beratung im kantonalen Parla-
ment anhebt oder wenn der Regierungsrat seinen eventuellen
Gegenvorschlag bringt.

Der Hauptunterschied des Vorschlages Gujer gegeniiber
unserer Eingabe ist der, dass Hr. Gujer auf der Basis des
gegenwirtigen Gesetzes aufbauen will; er will nur eine Teil-
revision des Besoldungsgesetzes vom 27. November 19o4.
Die Eingabe des K. L.-V, aber strebt ein Gesetz auf neuer
Grundlage an, wobei die einzelnen Komponenten, die die
Lehrerbesoldung zusammensetzen, nicht mebr im Gesetz fest-
gelegt werden. Gerade die gewiss gutgemeinte J. G. mit dem
variablen Grundgehalt fiir Primarlehrer zeigt, dass die An-
gelegenheit besser durch ein Besoldungsdekret des Kantons-
rates geordnet werden kann, nachdem zuvor die gesetzliche
Grundlage dazu geschaffen ist. Dies in bezug auf das. Prin-
zipielle.

In seiner Begriindung erwihnt Hr. Gujer, /dass «die
heutige Zeitlage eine zeitgemisse Besserstellung der Lehrer-
schaft und auch einen besseren Ausgleich der in Anspruch
genommenen Krifte in bezug auf ihre Entschidigung ver-
lange>. Was den ersten Teil des Satzes anbetrifft, so haben
wir diese Berechtigung schon einlidsslich gezeigt in unseren
zwei Eingaben betreffend Teuerungszulagen und neue Grund-
lagen. Auch mit dem zweiten Teil kdnnen wir uns prinzipiell
einverstanden erkliren, enthilt er doch einen Grundsatz, auf
dem jede gerechte Entschidigung fiir geleistete Arbeit be-
ruhen muss. Aber dann fahrt Hr. Gujer fort: <Es ist gewiss
unrichtig, wenn der Grundgehalt fir Lehrer mit 15 bis 20
Unterrichtsstunden der n#mliche ist, wie fir Lehrer mit 27
bis 33 Stunden in der Woche. Es soll daher ein Ausgleich
mit einem erhohten Ansatz fir den Grundgehalt. von den
Erziehungsbehdrden getroffen werden konnen». Deshalb soll

§ 1 wie folgt abgeindert werden: Das Minimum der Bar-
besoldung betréigt fiir einen Primarlehrer nach Massgabe der
wochentlichen Unterrichtsstunden 1400—1800 Fr., fiir einen
Sekundarlehrer 2500 Fr., je mit geeigneter Wohnung, usw.

Diese neue Formulierung enthilt zwei Anderungen: erstens
eine bedingte Erhohung des Grundgehaltes fiir Primarlehrer
und zweitens eine unbedingte ErhShung fiir Sekundarlehrer.
Der erstere Grundsatz der teilweisen Entlhnung nach der
Stundenzahl ist fir den Kanton Zirich neu, es ist eine
prinzipielle Anderung, die unsere ganze Aufmerksamkeit er-
fordert. Es ist dies um so wichtiger, weil gerade dieser
Punkt der J. G. die Billiguing grosser Kreise der Bevolke-
rung findet. Der Initiant speziell will damit eine Besser-
stellung der Lehrer an ungeteilten Schulen bezwecken. Dass
diese Forderung populdr ist, beweist auch die in Nr. 8 des
Pad. Beob. abgedruckte Pressstimme aus dem ¢ Weinlinders,
wo es heisst: «Der neue Vorschlag bedeutet ein schones
Stiick Gerechtigkeit gegeniiber den Ganzschul-Lehrern und
verdient in seinem Prinzip die lebhafteste Unterstiitzung aller
Schulfreunde. Seine Wirkung wiirde die sein, die Lehrer-
flucht von den ungeteilten Schulen stark zu mildern — ein
Erfolg, den zahlreiche Gemeinden hoch einschitzen wiirden.s

Was nun die Begriindung des Herrn Gujer anbetrifft,
so diirfte es ihm wohl schwer fallen, Fille aufzuzihlen, wo
Lehrer 15—20 Stunden per Woche erteilen. Sollte ein
solcher Fall vorkommen, oder sollten es mehrere sein, —
dem Schreiber ist keiner bekannt — so 'diirften sie ohne
Zweifel ihre Erklirung finden entweder im hohen Alter des
betreflenden Lehrers oder in seinem Gesundheitszustand.
Viel wahrscheinlicher aber ist, dass der Initiant nach dem
Studium des Lehrplans einen Fehlschuss gemacht hat, der
sogar schon P#dagogen vorgekommen sein soll. Weil im
Lehrplan der I. Klasse z. B. 15—20 Stunden zugeteilt sind,
ldge der Schluss ja nicht zu ferne, dass nun ein Stadtlehrer
einer ersten Klasse wirklich nur diese 15—20 Stunden er-
teilt. Herr Gujer hétte sich aber leicht durch Erkundi-
gungen in Ziirich oder Winterthur davon {iiberzeugen konnen,
dass die jungen Lehrer auch da ihre 30 Stunden erteilen,
indem teils parallelisiert wird, teils die ilteren Kollegen der
Oberstufe entlastet werden. Fille, wo der Lehrer nur 24 bis
28 Stunden erteilt, werden dann in gewisser Zahl vorkommen;
aber auch da wird man bei Prifung finden, dass sie die
Folge einer notwendigen Entlastung im Alter sind. Sollte
deshalb der Vorschlag so gemeint sein, dass einfach eine
Entlohnung nach erteilter Stundenzahl eintreten soll, unbe-
kiimmert um Alter und Gesundheitszustand des Lehrers, so
werden wir einer solchen Regelung nie zustimmen konnen,
und die Erziehungsbehdrden diirfen sie, weil sie ungerecht
wire, nie zugeben.. So hat z, B. auch die Arbeiterzeitung
in ibrer Besprechung der J. G. diese Regulierung als unge-
recht von der Hand gewiesen. Gewiss steckt ein guter
Kern in dem Vorschlag, nimlich der Gedanke, Lehrer, die
infolge der Schulorganisation zum gesetzlichen Maximum von
35 Unterrichtsstunden gezwungen sind, in billiger Weise zu
beriicksichtigen gegeniiber Lehrern an geteilten Schulen mit
30—32 Stunden: Die Ansicht der Lehrerschaft muss nun
aber die sein, dass das letztere (30—32 St.) das normale,
das erstere (35 St.) das anormale darstellt. Um also ge-
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recht zu sein, ohne ungerecht zu werden, gibt es nur den
einen Weg, das zu hohe Maximum der Lehrerverpflichtung
von 35 Stunden herabzusetzen auf vielleicht 32 Stunden fiir
Primarlehrer und 30 Stunden fiir Sekundarlehrer. Dabei soll
dann an den Orten, wo die Schulorganisation unbedingt eine
Mehrleistung verlangt (Achtklassenschulen und dreiklassige
Sekundarschulen) allerdings der Lehrer zu drei weiteren
Stunden angehalten werden konnen aber gegen Bezahlung
von 100 Fr. pro Jahresstunde, Es ist dies eine Regelung,
wie sie z, B. Baselland, Baden, Wiirttemberg, Sachsen usw.
haben. Es gibe dies eine gerechte Berficksichtigung der
Lehrer an ungeteilten Schulen fiir ihre Mehrleistung, ohne
dass man dafiir den 3lteren Lehrern gegeniiber ungerecht
wiirde. :

Denn eine Entlastung im Alter ist notwendig sowohl
im Interesse des Lehrers und der Schule, wo es irgendwie
angeht. Der Lehrerberuf ist einer derjenigen, die von ihrem
Triger auch bei zunehmendem Alter immer die gleiche
Energie und Tatkraft wahrend der Arbeitszeit erfordern. Der
Lehrer soll in den Stunden, wo er vor der Klasse steht,
wo so viele Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet sind,
moglichst frisch und jung sein, und das ist fir den iltern
nur mdglich, wenn er weniger Stunden hat; denn seine
Energie ist schneller ausgegeben. Dann darf man aber
einem solchen Lehrer nicht an der Besoldung abziehen.

Weiter will die J. G. in § 1 eine Besserstellung der
Sekundarlehrer, und zwar so, dass die Differenz zwischen
P.-L. und S.-L. sich zwischen 700—1100 Fr. bewegen
wiirde. Auch hier haben die Pressstimmen grundsitzlich bei-
gepflichtet im Sinne einer etwas grosseren Differenz als
600 Fr. Doch wiirde man jedenfalls gut tun, den Unter-
schied auf 800 Fr. anzusetzen, wie ihn auch These 31 des
Schweiz. Lehrertags in Schaffhausen fixiert.

Der, dritte Hauptgrundsatz der J. G. soll eine Besser-
stellung der #rmeren Schulgemeinden und die Aufldsung ge-
meinsamer Verpflichtung von Staat und Gemeinde beziiglich
der Besoldung sein. Namentlich das erstere haben wir auch
verlangt in unseren Grundsitzen. Der Initiant sucht den
Zweck auf die Art zu erreichen, dass er dem Staat die
ganze gesetzliche Besoldung iiberbindet und den Gemeinden
nur die Zulagen iiberldsst, an die der Staat dann allerdings
keine Beitrige mehr gibe. Dieser Vorschlag hat natiirlich
ganz bedeutende finanzielle Konsequenzen fiir den Staat;
was den Grundsatz anbetrifft, so kdonnen wir als Lehrerschaft
dagegen nichts haben, wir haben auch in unserer Eingabe
eventuell von einer solchen L&sung gesprochen.

Neben diesen drei Hauptpunkten (bedingte Erhohung
der Primarlehrerbesoldung, unbedingte Erh6hung der Sekun-
darlehrerbesoldung, Ubertragung des gesamten Grundgehalts
an den Staat) will Herr Gujer noch einige andere, weniger
wichtige Punkte, neu ordnen:

1. Es sollen die ausserordentlichen Staatszulagen auch
an Sekundarlehrer verabfolgt werden. Es deckt sich diese
Forderung mit den Eingaben der Sekundarlehrerkonferenz und
des K. L.-V. Nur lasst die J. G. die fortgesetzte dreijahrige
Verpflichtung stehep, die wir vom Lehrer nur einmal abge-
nommen haben mdchten.

2. § 10. (¢«Wenn ein Vikariat ldnger als ein Jahr
dauert, so entscheidet der Regierungsrat, ob und wie weit
die ‘Kosten der Stellvertretung durch den Staat noch liager
zu tragen seien. In keinem Fall darf das Vikariat linger
als zwei Jahre dauerns), soll gestrichen werden. Will dadurch
einfach die Beschrinkung, die der § g erleidet (der Staat
iibernimmt die Kosten) aufgehoben werden, so haben wir
nichts dagegen, will aber damit das Vikariat auf ein Jahr
reduziert werden, so werden wir uns wehren und dann die
Fassung des Kirchengesetzes vorschlagen, wo es einfach

heisst: «Ein solches Vikariat darf in der Regel nicht linger
als zwei Jahre dauern.»

3. Die Vikarsbesoldung soll. fiir Primarlehrer auf 35 Fr.,
fir Sekundarlehrer auf 50 Fr. pro Woche festgesetzt werden.
Wir sind natiirlich der Meinung, das gehdre nicht ins Gesetz,

‘anerkennen aber gerne das Bestreben, die ungeniigende Be-

soldung der Stellvertreter zu verbessern. Der Vikar ist so-
zusagen auch ein Mensch, der gelebt haben sollte, und
bringt schon der hiufige Domizilwechsel und die zeitweilige
Stellenlosigkeit eine Schmilerung des Einkommens, so diirfte
man gewiss einen Ansatz aufstellen, bei dem sich zum aller-
mindesten leben lisst. Jetat trifft es auf einen Vikar bei
P.-L.(30Fr) S.-L.(35 Fr.)

43 Wochen (gesetzl. Schulzeit) 1290 1505
50 > (ein Jabr weniger
Examenferien) . . 1500 1750

Der Vorschlag Gujer brichte bei
P.-L. (35 Fr.)
43 -Woehenz ot 50 il g 1505 2150
50 > RS G 1750 2500
Wiirde man den Ansatz fiiv Primarlehrer erhdhen auf
vielleicht 40 Fr. so kdnnten wir uns einverstanden erkldren.
Soweit die Initiative Gujer. Man mag iiber die Einzel-
heiten geteilter Meinung sein, ihr Grundzug bedeutet eine
Besserstellung der Lehrerschaft, und aus diesem Grunde
werden wir dem Initianten fiir seinen Vorstoss Dank wissen.
Die Lehrerschaft aber wird dazu Stellung nehmen miissen,
und hiezu anzuregen soll der Zweck der vorstehenden Aus-
fubrungen sein.

[EDCENEOO LI EDECDES)

Zur Neubearbeitung des Lehr- und Lesebuches fiir die
VII. und VIII. Klasse.

Im amtlichen Schulblatt vom Mai und Juni ist zu lesen,
wie das Gutachten der Konferenz der Kapitelsabgeordneten
iiber das Lehr- und Lesebuch fiir das 7. und 8. Schuljahr
lautet und wie und durch wen der Erziehungsrat im allge-
meinen die Neubearbeitung geschehen lassen will.

Fiir diese nimmt er offenbar — und das scheint eine
ganz natiirliche und naheliegende Massnahme — die bis-
herigen Verfasser in Aussicht und will “die iibrige Volks-
schullehrerschaft des Kantons insofern mittitig sein lassen,
als er ihr Gelegenheit gibt, Beitrige zur Neubearbeitung bis
Ende September dieses Jahres einzuliefern.

Das ist eine Frist von schwach fiinf Monaten im Sommer
und zur Zeit der grossen Ferien. Bei der Behandlung des
von einer Kommission ausgearbeiteten Gutachtens iiber die
zwei Biicher durch das Januar-Kapitel Zarich teilte ein an
der Verfasserschaft der zwei Lehrmittel beteiligter Kollege
mit, dass dieselben der Hauptsache nach in einem Viertel-
jahr erstellt worden seien. Das nennt man fixe Arbeit.
Gliicklich eine Oberbehdrde, die so rasch arbeiten lassen
kann! Die Lehrer an den siebenten und achten Klassen
des Kapitels Ziirich, welche in einer langen Extrasitzung die
Thesen der Kommission eingehend besprachen und ein-
stimmig billigten, fiihlten sich ausser stande, so rasch fertig
werden zu kdnnen: sie fanden allerseits, ein Termin von
zwei Jahren fiir die Neubearbeitung sei gar nicht zu lang.
So dachten durchwegs auch die Kapitelsabgeordneten. Des-
halb bestand urspriinglich eine These, welche dem Er-
ziehungsrat die Herausgabe der umgearbeiteten Biicher auf
1910 beliebte. Sie wurde nur deswegen fallen gelassen,
weil man sich von einer freien, die kompetente Behorde
weniger zwingerisch filhrenden Fassung eine bessere Wir-
kung versprach, und weil ja das ganze Gutachten so ausfiel,

S.-L. (50 Fr.)




dass sich einer sorgfiltigen Beachtung desselben von selbst
die Notwendigkeit griindlicher Vorbereitung und Ausfeilung
der Neubearbeitung aufdringen musste. Nun, vielleicht will
der Erziehungsrat wirklich den endgiiltigen Verfassern aus-
reichend Zeit zur Ausgestaltung geben. Das wire recht.
Die Vorarbeit aber kommt entschieden zu kurz. Denn sie
besteht zum Hauptteil in der Stoff suchenden und zu-
sammenstellenden Mitarbeit der zur Beteiligung eingeladenen
Lehrerschaft. Wer bringt das in fiinf Monaten fertig? Viel-
leicht wer die Materie in der Hauptsache schon beisammen
hat. Dann aber hort die freie Konkurrenz auf und die
Einladung. ist eine blosse formale Liebenswiirdigkeit. Der
stolze Satz, «ftir die Jugend ist nur das Beste gut genugs,
soll keine Phrase sein. Er ist es, wenn ein Schulbuch in
der Eile lediglich aus anderen Schulbiichern zusammenge—
arbeitet wird. Ein aus Liebe und Wirme gewordenes Werk
will, dass man sich an die Quellen der Dichtung setze, dass
man selbst den Born plastischer Darstellung springen lasse,
dass Themata gegeneinander gestellt, verworfen werden und
dass zuguterletzt ein Ausreifen in Ruhe gestattet sei, Dazu
ist Frist und Freiheit notig. Das war unser sehnlicher
Wunsch., Er ist deutlich genug ausgedriickt in den ersten
zwei Abschnitten’ unseres Gutachtens Seite 140. (Amtliches
Schulblatt.) Die Vertreter des Erziehungsrates in den zwei
Konferenzen der Kapiielsabgeordneten, die Herren Erzieh-
ungsrat Fritschi und Lehrmittelverwalter Huber, wissen ganz
genau, wie sehr speziell uns Lehrern an der 7. und 8. Klasse
die Moglichkeit ausgiebiger Mitarbeit am Herzen liegt. Sie
ist uns nicht in wiinschenswerter Weise gewahrt. Wenn wir
nun auf Ende September unsere Beitrige einsenden, so wird
mit grosser Wahrscheinlichkeit ein betrichtlicher Teil zuriick-
gewiesen werden méssen. Dann aber kann man daraus
offensichtlich das Prinzip ableiten, die Einladung zur freien
Mitarbeit habe versagt. Diesen Gang der Dinge mdchten
wir nicht. Darum mehr Latitude! Erst wenn dann nichts
herauskommt, sind wir Fordernden mdglicherweise im Un-
recht,

Wir mochien also die massgebende Behivrde gebeten

haben, den Termin fiir diese Beitrige zu verlingern. Im.

Nichtbeachtungsfall tun wir Lehrer der siebenten und achten
Kiassen wohl gut, trotzdem eifrig Material zu sammeln, es
aber nur mit Gestzmmien Vorbehalten im obigen Sinn oder
gar nickl! einzusenden, damit bei misslingender Arbeit auch
nicht ein Schein von Schuld auf uns falle.

Gerat die Umarbeitung ohne unsere Mitwirkung zu un-
serer Befriedigung — und das ist an Hand des Gutachtens
und der dem Erziehungsrat ebenfalls vorliegenden gedruckten
Thesen des Kapitels Ziirich wohl denkbar — wohlan, so
kann es uns auch recht sein. Fir den anderen Fall aber
wollen wir keine Verantwortung iibernehmen, es sei denn,
man mache es uns mdoglich, durch Gewihrung einer aus-
reichenden Lizenz fiir die Einlieferung der Beitrage.

Das ist meines Erachtens die einzig richtige Stellung,
die wir den erziehungsritlichen Publikationen gegeniiber ein-
zunehmen haben. Sie ist es auch nach dem Urteil aller,
mit denen ich iiber den Fall sprach. Ich empfehle sie vor
allem den Kollegen meiner Stufe. Dass einzig der Ver-
treter von Zirich eine ¢Vermischung» der prosaischen und
poetischen Lesestiicke gewiinscht habe, wie das Gutachten
Seite 130 unten behauptet, ist nicht ganz richtig. Es war
eine ganz betrichtliche Anzahl von Kapiteln und deren Ab-
geordneten fiir diese natiirlichere und geistvollere Anordnung,
und man liess sie mehrheitlich erst fallen, als der Vermitt-
lungsantrag gestellt ‘wurde, immerhin konnten in die beiden
prosaischen Teile des Lesebuches (ethische Lesestiicke und
realistischer Begleitstoff) Gedichte eingeschaltet werden, die
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mit daselbst befindlichen Lesestiicken in innerem Zusammen-
hange stehen.» Ich frene mich auf die Einfilhrung dieser
Neuerung, halte aber das halbe Entgegenkommen der Kon-
ferenz fiir ein etwas merkwiirdiges Zwitterding.
Ziirick V, Ende Juni 1908.
Arnold Grimm.
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Zum Ausbau der ziircherischen Sekundarschule.

Melchior Hirzel, der begeisterte Erziehungsdirektor der
dreissiger Jahre, ist der Griinder der ziircherischen Sekun-
darschule. Als Oberamtmann von Knonau erdffnete er mit
der von ihm gebildeten gemeinniitzigen Gesellschaft am
2, Oktober 1826 die Amtsschule in Mettmenstetten, die
erste Sekundarschule des Kantons. Das Gesetz betreffend
die hoheren Volksschulen vom 18. Herbstmonat 1833, das
diese Schule veraligemeinerte und den Kanton zu diesem
Zwecke in fiinfzig Schulkreise einteilte, trigt seinen Namen,
Verbreitung jener Kenntnisse und Fertigkeiten, die fiir die
Volksbildung in gesteigerter Forderung unentbehrlich sind,
sowie Vorbereitung auf hohere Schulanstalten wurden als
Haupt- und Nebenzweck dieser Schule angesehen. So ist es
noch heute. Nach dem Gesetz betreffend die Volksschule
vom II, Juni 1899 hat die Sekundarschule die Bestimmung,
c¢das in der Primarschule Erlernte zu befestigen und weiter
zu entwickeln, und dadurch zugleich den Ubertritt der
Schiiler an hohere Lehranstalten zu ermdglichens. Wahrend
zweier Menschenalter hat sich also weder die innere Ein-
richtung, noch die Zussere Organisation gedndert, nur die
Zahl der Kreise ist grosser geworden: statt der urspriing-
lichen 50 haben wir jetzt 101I.

Das Siebersche Schulgesetz von 1872 sah eine wesent-
liche Erweiterung der Sekundarschule vor: das Realgymna-
siom, das an die dritte Klasse der Sekundarschule an-
schliessen und 3!/2 Jahreskurse umfassen sollte. Nach dem
Scheitern des Entwurfes wurde diese Idee in Ziirich auf-
gegriffen und in verinderter Form ausgefithrt durch die
Griindung eines stiddtischen Realgymnasiums, das parallel
mit der Sekundarschule, aber ein Jahr dariiber hinaus lief.
Schon im Jahre 1883 ging es indessen ein, Seither ruht
dieser Gedanke. KEs ist kaum anzunehmen, dass durch
dessen Wiedererweckung der Sekundarschule wesentliche Vor-
teile zukdmen. Nicht die Angliederung weiterer Klassen,
nicht die Fortfihrung der bisherigen theoretischen Ficher
wird der Schule einen Aufschwung bringen, wohl aber die
Erschliessung neuer Gebiete der Unterweisung und die An-
wendung neuer Verfahren der Vermittlung des Wissens-
stoffes.

Die Wege der Schiiler gehen nach dem Austritt aus
der Schule auseinander. Darum solite schon wihrend der
Schulzeit innerhalb des starren Klassenverbands eine gewisse
Differenzierung eintreten. Zum Klassenunterricht sollte sich
der Gruppen-, ja der Einzelunterricht gesellen. Dieser hitte
z. B. einzugreifen, wenn es sich darum handelt, einem
Schiiler den Eintritt in eine obere Klasse einer Mittelschule
(Gymnasium, Industrieschule, Handelsschule) zu ermdglichen.
Hiezu wire keine Vermehrung der Klassen, keine Auf-
stellung eines Lehrplanes notwendig; denn es handelt sich
dabei nicht um eine stindige, sondern nur um eine ge-
legentlich in Funktion tretende Einrichtung, Wenn sich aber
der Fall einstellt, sollten die Vorbedingungen erfiillt sein,
d. h, es sollten Lehrer da sein, die den betreffenden Unter-
richt neben ihrem Pensum erteilen kénnen, und die erfor-
derlichen Kredite sollten zur Verfiigung stehen. Ungeteilte
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Sekundarschulen werden allerdings mehr Mithe haben, dieser
Aufgabe gerecht zu werden als grdssere Anstalten.

Eine steigende Bedeutung hat in den letzten Jahren
die Vorbereitung auf den kaufminnischen Beruf genommen.
Die Geschiftswelt bildet ihre Hilfskrifte nicht mehr selbst
aus, sondern sie iberldsst das der Schule. So sind zahl-
reiche Handelsschulen fiir das minnliche und das weibliche
Geschlecht geschaffen worden. Um der Bundesunterstiitzung
teilhaftic zu werden, enthalten sie mindestens drei iiber das
15. Altersjahr hinausgehende Klassen (vergl. Vollziehungs-
verordnung zum Bundesbeschluss betreffend Foérderung der
kommerziellen Bildung vom 17. November 19oo. Art. 2a
und c). Unserem Kanton . fehlen aber staatliche Anstalten,
die in einem oder zwei Jahreskursen auf den kaufminnischen
Beruf vorbereiten, die fiir die zahireichen unteren Angestellten
bestimmt sind und diesen einen teilweisen Ersatz der Lehre
bieten. Solche niedere Handelsschulen kénnten im An-
schluss an unsere Sekundarschule gebildet werden. Dabei
ist es nicht notig, zum voraus eine feste Organisation fest-
zustellen; man wird sich vielmehr nach dem Bediirfnis
richten und den Anfang machen, wenn Schiiler da sind, die
sich diesem Beruf widmen wollen und die dazu geeignet
scheinen. Sie konnten ganz gut simultan mit der meist
wenig starken dritten Klasse unterrichtet werden, wenn ihre
Zahl die Errichtung einer vierten Klasse nicht rechtfertigt.
Sicherheit im schriftlichen Gedankenausdruck, eine gelidufige
Handschrift, Fertigkeit im Maschinenschreiben, Beherrschung
der Stenographie, geldofiges und sicheres Rechnen in Um-
fang der vier Spezies, Kenntnis der kaufminnischen Rech-
nungsarten und der Buchhaltung — das wiren die Ziele,
denen man diese Schiiler entgegenfilhren miisste; der bloss

theoretische Unterricht kime fiir sie nicht mehr i’.‘;ﬁﬁt{‘f_‘?{}tﬂg,

Fiir eine solche Ausdehnung der Sekundarschule ent-
halt der § 51 des Gesetzes betreffend die Volksschule vom
11. Juli' 1899 die rechtliche Grundlage. Der zweite Absatz
lautet: Die Errichtung weiterer Jahreskurse mit erweitertem
Lehrplan kann von dem Schulkreise unter Genehmigung des
Erziehungsrates beschlossen werden. De: Staat beteiligt sich
an den daraus entstehenden Mehrkosten mit einem Beitrage.

So hat die Stadt Ziirich im Mai 19oo im Anschluss an
die dritte Klasse der Sekundarschule die ¢Postschule» ge-
grindet. Seit dem Jahre 1906 umfasst sie zwei Jahreskurse,
kntipft also schon an die zweite Klasse an, was vielleicht zu
bedauern ist, da die dritte Klasse dadurch eine Konkurrenz
erhalten hat. Wenigstens erhdlt man Anfragen, ob die Post-
schule nicht der dritten Klasse als Vorbereitung auf eine
Mittelschule vorzuziehen sei. s

Es wird der Sekundarschule kaum mdglich sein, in ge-
werblicher oder landwirtschaftlicher Richtung berufbildend zu
wirken. Die praktische Ti#tigkeit nimmt bei den Angehdrigen
dieser Beschiftigungszweige den breiteren Raum ein, die
Theorie tritt zuriick; sie wird am besten der Fortbildungs-
schule zugewiesen. Dagegen kann die Sekundarschule noch
mehr fiir die Bildung des weiblichen Geschlechtes tun. Da
die M#dchen auch - pach dem Austritt aus der Schule
grosstenteils - wihrend des ganzen Tages zur Verfiigung
stehen, so sollten noch mehr -als das bereits geschehen ist,
hauswirtschaftliche Kurse errichtet werden. Die Schule er-
fiillt am besten ihren Zweck, die die Interessen ihrer Schiiler
am meisten fordert. Dr. Edw. Zollinger.

=

Ziircherischer Kantonaler Lehrerverein.

8. Vorstandssitzung,

Samstag, den 22. August 1908, abends 515 Uhr, im «Merkur», Ziirich I
Hardmeier prisidiert die vollzahlig besuchte Sitzung.

Aus den Verhandlungen.
1. Das Protokoll vom 27. Juni 1go8 wird genehmigt.

2. Maurer, Zirich V, als Vormund einer unterstiitzten
Lehrersfamilie, und ein weiterer unterstiitzter Kollege ver-
danken die Hilfeleistung des Z.K. L.-V. mit herzlichen Worten
und wiinschen unserer Organisation die verdiente Stirkung
durch alle Mitglieder des ziircherischen Lehrerstandes. Wann
wird das geschehen?

3. Von Bern bis nach Budapest hat sich der Ruf un-
seres kantonalen Vereins als trefflich organisierte Korporation
verbreitet. Von beiden genannten Orien wurden unsere Sta-
tuten und Reglemente verlangt und das Vereinsorgan im
Abonnement bestellt. Mit unserer, Schwestersektion Bern
werden wir in Zukunft alle Drucksachen austauschen und
durch deren Organ, «Korrespondenzblatt des Bernischen
Lehrervereins», uns auf dem Laufenden iiber alle gemein-
samen Fragen halten.

4. Aus dem Schosse des schaffensfrendigen Aantonalen
Lehrervereins Glarus sind «Weitere Vorschlige zur Re-
vision der Schulgesetzgebung», redigiert von Auer, hervor-
gegangen, von denen unserem Verein ein Exemplar zuge-
stellt wird.

5. Kredite werden erteilt:
@) fir zwei Exemplare «Gesetze und Verordnungen
betreffend das Unterrichtswesen des Kantons Ziirichs.
4) Fur die notwendigen  Mobiliaranschaffungen zur
Unterbringung unserer &lteren und angemessenen
Aufbewahrung der neueren Akten. :

6. Einer Einladung zum Besuch des Kurses in Kinder-
firsorge kann keine weitere Folge gegeben werden.

7- In einem vorziiglichen Referate spricht Vizeprasident
Wetter tber die Initiative Gujer (siehe S. L.-Z. 8. 234 und
P. B. S. 38). Der Referent skizziert seine Stellungnahme
dazu und formuliert seine Wiinsche. In einem ersten Ra?- .
schlage erklirt sich der Vorstand mit den Hauptpunkten:
Grundgehalt fiir bestimmte Stundenzahl, Differenz der staat-
lichen Besoldung zwischen Sekundar- und Primarlehrern
800 Fr.; eventuelle Ubernahme der ganzen Besoldung durch
den Staat; ausserordentliche Staatszulagen auch an Sekun-
darlehrer, einverstanden, verschiebt aber eine zweite Lesung
und das Eintreten auf die normierten Forderungen auf die
nichste Sitzung. (Referat Wetter, siehe Leitartikel.)

8. Prisident Meier der Sektion Winterthur wird ersucht,
seine Anregung betreffend Ausarbeitung der Besoldungs-
statistik zuhanden des Kantonalvorstandes nsher zu for-
mulieren.

9. Auf eine Anfrage hin werden unsere fritheren Be-
schliisse in Steuerangelegenheiten in Erinnerung gerufen.
Die Wegleitung fordert: Selbsttaxation, Abzug von 200 bis
300 Fr. fiir Ehrenausgaben, eventuell Rekurs, Vertretung der
Lehrerschaft in den Steuerkommissionen. Fiir Mitteilungen
fiber die mit unseren- Grundsitzen gemachten Erfahrungen
wire der Kantonalvorstand dankbar.

Schluss 81/2 Uhr. Hg.

Redaktion: E. Hardmeier, Sekundarlehrer, Ustet; E. Wetter, Sekundatlehrer, Winterthur; R. Huber, Hausvater im Pestalozzihaus Riterschen;
- H. Honegger, Lehrer, Ziirich 1V; U. Wespi, Lehrer, Zirich II. Einsendungen sind sn die rstagenannte Stelle zu adressieren.
Druck und Expedition: Art. Institut Orell Fissll, Zirich. .



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Mitteilungen des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur "Schweizerischen Lehrerzeitung", 12. September 1908, No. 10

